
 

1. Juli / 1. Oktober 2019 bis 30. Juni / 30. September 2020 

a) Die Anlage 2 wird wie folgt neu gefasst (1. Juli bzw. 1. Oktober 2019): 

 

b) Die Tabellenwerte der Anlagen 5, 7a, 9 und 10a Ziffer I und Ziffer II (letztere mit Ausnahme des 

Kinderzuschlages) werden um 2,5 v.H. erhöht. 

c) Die Regelungen nach a) und b) treten zum 1. Juli 2019, für Einrichtungen mit Sitz in den 

Bundesländern Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-

Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein oder Thüringen zum 1. Oktober 2019, in Kraft. 

d) Erläuterung: Die Tabelle beinhaltet eine lineare Erhöhung um 2,5 v.H. und eine Anhebung der 

Entgeltstufen der Anlage 2 für die Entgeltgruppen 7 – 13 jeweils um 1 Prozentpunkt auf 96 v.H., 

101 v.H., 106 v.H., 111 v.H. 

 

 

 

 



ab 1. Juli / 1. Oktober 2020  

a) Die Anlage 2 wird wie folgt neu gefasst (1. Juli bzw. 1. Oktober 2020): 

 

b) Die Tabellenwerte der Anlagen 5, 7a, und 10a (letztere mit Ausnahme des Kinderzuschlages) 

werden mit Wirkung zum 1. Juli 2020 um 2,2 v.H. erhöht. 

c) Die Regelungen nach a) und b) treten zum 1. Juli 2020, für Einrichtungen mit Sitz in den 

Bundesländern Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-

Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein oder Thüringen zum 1. Oktober 2020, in Kraft. 

d) Erläuterung: Die Tabelle beinhaltet eine lineare Erhöhung um 2,2 v.H. und eine Anhebung der 

Entgeltstufen der Anlage 2 für die Entgeltgruppen 7 – 13 jeweils um 1 Prozentpunkt auf97 v.H., 

102 v.H., 107 v.H., 112 v.H. Für die Entgeltgruppen 7 bis 13 wird eine weitere Stufe 

(Erfahrungsstufe 3) eingeführt: Die Verweildauer in der Erfahrungsstufe 2 der EG 7 bis 13 beträgt 

48 Monate. Das Entgelt in der neuen Erfahrungsstufe 3 beträgt 114,5 v.H. 

 


